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Text 

Haftung, Rückgriff und Ausgleich bei mehreren Betreibern 

§ 79e. (1) Sind mehrere Personen nach diesem Bundesgesetz oder anderen Rechtsvorschriften 
haftpflichtig, so haften sie, sofern sich die den einzelnen Haftpflichtigen zuzurechnenden Schäden nicht 
auseinanderhalten lassen, zur ungeteilten Hand. Gleiches gilt, wenn mehrere Betreiber eine schädigende 
Tätigkeit nacheinander ausgeübt haben und sich die den einzelnen Haftpflichtigen zuzurechnenden 
Schäden nicht auseinanderhalten lassen. Jeder Haftpflichtige haftet jedoch dem Grunde und dem Umfang 
nach nur nach den für ihn geltenden Bestimmungen. 

(2) Sind mehrere Personen nach diesem Bundesgesetz oder anderen Rechtsvorschriften haftpflichtig, 
so hängen im Verhältnis zueinander die Verpflichtung zum Ersatz und dessen Umfang von den 
Umständen des Einzelfalls ab, insbesondere davon, inwieweit der Schaden zumindest mit 
Wahrscheinlichkeit vom einen oder anderen Haftpflichtigen verschuldet oder sonst verursacht worden ist. 
Gleiches gilt für die gegenseitige Ersatzpflicht. Jeder Haftpflichtige haftet jedoch dem Grunde und dem 
Umfang nach nur nach den für ihn geltenden Bestimmungen. 


